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584. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychosoziale Intervention und 
Kommunikationsforschung hat Dr. Peter Münte bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 
Projektes "Die Interaktion in der professionellen Mediation" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

assoz. Prof. Mag. Dr. Hermann Mitterhofer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychosoziale Intervention und 
Kommunikationsforschung 

      

585. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Mag. Mag. Dr. Mathias 
Walch bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Forum Junge 
Gesellschaftsrechtswissenschaft 2024" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Ganner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht 

      

586. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungslehre hat Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 
Projektes "Symposium: Die verfassungsrechtliche Begründung, 2" notwendig sind. 

 

 

 



 

 Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und 
Verwaltungslehre 

 

587. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -
geschichte hat Univ.-Prof. Dr. Markus Walzl bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 
Projektes "Competition and moral behavior: A meta-analysis of forty-five crowd-sourced 
experimental designs" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Johann Scharler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte 

         

588. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing 
und Tourismus hat Univ.-Prof. Dr. Johann Rupert Füller bis auf Widerruf zum Abschluss 
von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm verantwortlich 
übertragenen Projekte "Automated circular innovation: AI-based idea generation for 
circular innovation, Emotions in Investment decisions - Experiment" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus 

      

 



 

589. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft hat Dr. Anna 
Islentyeva bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Corpora & Discourse 
International Conference" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 
die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ivo Hajnal 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft 

           

590. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat Univ.-Prof.  Justin 
Stevan Lawley bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "The interaction of regional 
thermal and baroreflex regulation of the peripheral circulation" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Peter Andreas Federolf 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft 

           

591. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat Univ.-Prof. Dr. 
Anne Hecksteden bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 
die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Individualisierte 
Regeneration & Verletzungsprädiktion im (Hoch)Leistungssport" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Peter Andreas Federolf 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft 

 



 

592. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat assoz. Prof. Dipl.-Ing. 
Mag. Dr. Michael Felderer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 
"Innovatives, automatisiertes Generieren/Monitoring von Testfällen in der modernen 
Software-Entwicklung für BLIDS-Portal" notwendig sind.  

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik 

      

593. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Ass.-Prof. Mag. Dr. Konrad 
Pagitz bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Neophyten Kurs- und 
Schulungsprogramm Tirol - Unkostenbeiträge" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Schönswetter 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik 

       

594. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan 
Mayr bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Untersuchungen zur 
pflanzlichen Hydraulik mittels Ultraschallemissionsanalyse" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Schönswetter 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik 

      



 

595. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik hat ao. Univ.-Prof. Dr. Jean 
Nicolas Haas bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Makrofossilanalysen und 
Radiokarbondatierungen Marokko" notwendig sind.  

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Schönswetter 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik 

      

596. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik hat 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Armin Hansel bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "9th 
International PTR-MS Conference 2024" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Martin Klemens Beyer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik 

  

597. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat 
Mag. Dr. Bettina Sonntag bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihr verantwortlich übertragenen Projekte "Einzeller, 
Paramecium, Pigmente in Stentor" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

 



 

598. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Dr. 
Markus Möst bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Öko-evolutionäre 
Dynamiken im globalen Wandel am Beispiel von Wasserflöhen in Seeökosystemen" 
notwendig sind.  

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

      

599. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat 
assoz. Prof. Dipl.-Biol. Dr. Martin Hahn bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen 
Projekte "Charaktarisierung von Gewässerbakterien 1, Charaktarisierung von 
Gewässerbakterien 2, Vorbereitungen zur Amplikonsequenzierung von 
Gewässerproben" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

      

600. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen 
Wissenschaften hat Dipl.-Ing. Dr. Andreas Brugger bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 
Projektes "Advanced-Data-Digitizer" notwendig sind.  

 

 



 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Adam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften 

 

601. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Markus Aufleger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 
die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Workshop: Lösungen 
für Fischschutz und Fischabstieg - Stand der Technik/Stand der Forschung" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

 

602. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck  
        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Barbara Schneider-Muntau bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Praktika 
"Bodenmechanik"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur   

 

603. Ausschreibung der Stelle einer Universitätsprofessur für Physische 
Geographie 
 
Am Institut für Geographie der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften der 
Universität Innsbruck ist eine 

 
 



 

Universitätsprofessur 
für 

Physische Geographie 

gemäß § 98 UG zu besetzen. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis auf Basis des 
Angestelltengesetzes wird mit der Universität unbefristet eingegangen. Das 
Beschäftigungsausmaß beträgt 100%. 

Aufgaben 

Vertretung des Faches „Physische Geographie“ in Forschung und Lehre. 

Der inhaltliche Forschungsschwerpunkt soll auf dem Fachgebiet der 
Geomorphodynamik liegen, unter Anwendung von innovativen, system- und 
datenbasierten Theorien und Methoden der Geodatenerfassung und -analyse, sowie 
numerischer Modellierungen in Gebirgsräumen. Daher soll der/die Bewerber:in über 
Fachkenntnisse in zwei oder mehr der folgenden Bereiche verfügen: Monitoring, Analyse 
(inkl. Fernerkundungstechniken) und (numerische) Modellierung von Prozessen, jeweils 
mit multi- und trans-skalaren Ansätzen, sowie zu potenziell künftigen 
Prozessveränderungen durch den Klimawandel und menschliche Aktivitäten oder zur 
Entwicklung und Integration neuer Methoden der Datengewinnung und -analyse. Das 
Profil des Instituts für Geographie in der Physischen Geographie soll sowohl durch eine 
inter- als auch eine transdisziplinäre Auseinandersetzung in diesem Fachgebiet ergänzt 
und gestärkt werden. 

Von der zu berufenden Person wird erwartet, dass sie sich aktiv und profilbildend im 
Bereich des Forschungsschwerpunkts „Alpiner Raum“, im Forschungszentrum „Globaler 
Wandel – regionale Nachhaltigkeit“ und in relevanten Doktoratskollegs der Universität 
einbringt. Eine Mitwirkung in weiteren Forschungsschwerpunkten oder 
Forschungszentren der Universität wird begrüßt. Von großer Bedeutung ist auch das 
Engagement für interuniversitäre Nachhaltigkeitsinitiativen (z.B. für die 
Universitätsnetzwerke Aurora und/oder UniNEtZ).  

In der Lehre wird eine Beteiligung an der Pflichtlehre im Rahmen der Bachelor- und 
Masterstudiengänge Geographie sowie Geographie und Wirtschaftskunde (Lehramt) 
und des PhD-Studiums Geographie erwartet, einschließlich der Betreuung 
entsprechender Abschlussarbeiten. 

Integraler Bestandteil dieser Professur ist eine engagierte, kollegiale Mitarbeit in der 
akademischen Selbstverwaltung. 

Anstellungserfordernisse 

a) Ein abgeschlossenes inländisches oder gleichwertiges ausländisches Doktorat in 
einem oder mehreren Kernfächern physio-geographischer Forschung, vorzugsweise 
der Geomorphologie; 

b) Nachgewiesene Erfahrung in der quantitativen geomorphologischen Forschung in 
Gebirgsräumen; 



 

c) Nachgewiesene Erfahrung in der Anwendung eines innovativen und multi- sowie 
transskalaren Methodenspektrums zur Geodatenerfassung und -analyse (inkl. 
Fernerkundungsverfahren) bzw. zur Modellierung von geomorphodynamischen 
Prozessen; 

d) Sehr gute Publikationsleistung in führenden internationalen peer-reviewten 
Fachzeitschriften; 

e) Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung; 
f) Facheinschlägige Auslandserfahrung; 
g) Erfahrung in der Einwerbung und Verwaltung von Forschungsmitteln;  
h) Einschlägige Lehrbefugnis (Habilitation) oder gleichzuhaltende Leistung; 
i) Ausgeprägte didaktische Fähigkeiten und hohes Engagement in der Lehre; 
j) Die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen in Deutsch und Englisch zu halten, sowie 

gegebenenfalls die Bereitschaft, die deutsche Sprache für den Gebrauch im 
universitären Umgang zu erlernen.  

k) Führungs- und Managementfähigkeiten; 
l) Hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Kollegialität. 

 

Bewerbungen müssen bis spätestens 

28.07.2023 

an der Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52f, A-6020 
Innsbruck 
(fss-innrain52f@uibk.ac.at) eingelangt sein. 

Die Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und lädt deshalb 
qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation 
vorrangig aufgenommen. 

Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des 
Kollektivvertrages für Arbeitnehmer:innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von 
€ 5.826,50/Monat (14 mal) vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und 
Erfahrung höheres Entgelt und die Ausstattung der Professur sind Gegenstand von 
Berufungsverhandlungen. Darüber hinaus bietet die Universität zahlreiche attraktive 
Zusatzleistungen (http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 

Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit einer 
Beschreibung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges; Liste der 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen (peer-reviewed), der sonstigen 
wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte inklusive der Drittmittelprojekte (mit Angabe 
der Fördergeber, Fördersummen und Laufzeiten); Liste der Auslandsaufenthalte (mit 
Angabe des Zeitraums und der Tätigkeit) und die fünf wichtigsten Publikationen; Liste 
der abgehaltenen Lehrveranstaltungen; kurze Konzepte zur geplanten Forschung sowie 
Lehre (max. 3 Seiten). Die Bewerbungsunterlagen sind jedenfalls digital (als eine pdf-
Unterlage) beizubringen. 

mailto:fss-innrain52f@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/


 

Laufende Informationen über den Stand des Verfahrens finden Sie unter: 

https://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen/ 

 

Univ.-Prof.in Dr.in Veronika Sexl 

R e k t o r i n 

 

604. Ausschreibung einer Tenure-Track Stelle für Erziehungswissenschaft 
mit dem Schwerpunkt Anthropologie 
 

Am Institut für Erziehungswissenschaft der Fakultät für Bildungswissenschaften der 
Universität Innsbruck ist eine 

 

Tenure-Track Stelle 
für 

Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Anthropologie 

ab sofort zu besetzen.  

Aufgaben 

Die Tenure-Track Stelle Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Anthropologie 
soll selbständige Forschung (einschließlich Habilitation) in der Erziehungs- und 
Bildungswissenschaft betreiben und eine eigene empirisch und theoretische 
anthropologische Forschungsperspektive entwickeln, die geeignet ist, einerseits der 
doppelten Historizität des Anthropologischen Rechnung zu tragen, andererseits 
gegenwartsbezogen auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse und Herausforderungen 
zu reagieren. Es soll mindestens eines der folgenden Forschungsgebiete vertiefend 
bearbeitet werden: 

 Dimensionen des Anthropologischen (z.B. historisch, kulturell, pädagogisch, 
philosophisch u.a.) 

 Bedeutung anthropologischer Fragestellungen angesichts sozialer, kultureller, 
politischer, technischer, ökologischer und ökonomischer Herausforderungen 

 Beitrag zur Entwicklung einer kritisch-anthropologischen Perspektive in der und 
für die Erziehungs- und Bildungswissenschaft 

Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den Arbeitsbereichen des Instituts für 
Erziehungswissenschaft erwartet. 

https://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen/


 

Die Lehre umfasst die (Mit-)Betreuung von Lehrveranstaltungen in den erziehungs- und 
bildungswissenschaftlichen Studienangeboten sowie die Betreuung von Studierenden 
inklusive (Mit-)Betreuung von Abschlussarbeiten. 

Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung gilt als selbstverständlich. 

Anstellungserfordernisse 

a) Ausgezeichnete, facheinschlägige Kenntnisse in mindestens einem der genannten 
Forschungsgebiete; 

b) Ausgezeichnete Promotion im Bereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften oder 
einem fachnahen Bereich; 

c) Post-Doc Erfahrung; 
d) Einschlägige wissenschaftliche Leistungen über die Dissertation/PhD hinaus, 

dokumentiert insbesondere durch Publikationen in führenden internationalen 
referierten Fachzeitschriften und/oder hochwertigen Fachpublikationen, sowie durch 
Vorträge auf internationalen Konferenzen/ Workshops; 

e) Mitwirkung in Forschungsprojekten und bei der Einwerbung von Forschungsmitteln; 
f) Ausgeprägte didaktische Fähigkeiten und Erfahrung in (Mit-) Betreuung von 

Studierenden; 
g) Team- und Kommunikationsfähigkeit. 

Stellenformat 

Eine Tenure-Track Stelle ermöglicht an der Universität Innsbruck eine 
wissenschaftliche Karriere bis hin zur/zum unbefristeten Universitätsprofessor:in 
(„full professor“).  

Der/Die erfolgreiche Bewerber:in schließt einen auf 6 Jahre befristeten Arbeitsvertrag 
auf Basis des Angestelltengesetzes (Beschäftigungsausmaß: 100%) und gleichzeitig 
eine Qualifizierungsvereinbarung gem. § 27 des Kollektivertrages für 
Arbeitnehmer:innen der Universitäten ab und startet seine/ihre Tätigkeit als 
„Assistenzprofessor:in“.  

Nach Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung erfolgt die Entfristung der Stelle und 
der/die Stelleninhaberin ist berechtigt, den Titel „assoziierte/r Professor:in“ zu führen.  

In der Folge wird eine Professur nach § 99 (4) des Universitätsgesetzes 
ausgeschrieben, auf welche sich der/die assoziierte/r Professor:in bewerben kann.  

Bewerbungen müssen bis spätestens 

02.08.2023 

an der Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52f, A-6020 
Innsbruck (fss-innrain52f@uibk.ac.at) eingelangt sein. 

mailto:fss-innrain52f@uibk.ac.at


 

Die Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und lädt deshalb 
qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation 
vorrangig aufgenommen. 

Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A2 des 
Kollektivvertrages für Arbeitnehmer:innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von 
€ 5.124,20/Monat (14 mal) vorgesehen. Nach Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung 
erhöht sich dieser Betrag auf € 5.545,50/Monat. Darüber hinaus bietet die Universität 
zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 
(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 

Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit einer 
Beschreibung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, Liste der 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, der Vorträge sowie der sonstigen 
wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte, Beschreibung abgeschlossener, laufender 
und geplanter Forschungstätigkeiten und die fünf wichtigsten Arbeiten. Forschungs- und 
Lehrkonzept, sowie Entwurf der Qualifizierungsziele, welche der/die Bewerber:in auf 
dieser Stelle erreichen will. Diese sind beim Hearing zu erläutern und stellen in weiterer 
Folge den Ausgangspunkt für die Verhandlung zur Qualifizierungsvereinbarung dar. 

Die Bewerbungsunterlagen sind jedenfalls digital (CD, E-Mail usw.) beizubringen. Die 
Papierform ist optional. 

Laufende Informationen über den Stand des Verfahrens finden Sie unter: 

https://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen/ 

 

Univ.-Prof.in Dr.in Veronika Sexl 

R e k t o r i n 

 

605. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen 
Universitätspersonals 
 

Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht mehr über diesen 
Teil des Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck 
jeweils unter der betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  

Für die Redaktion:  

Mag. Johannes Weber 
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